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Schriftliche Anhörung des Haushaltsausschusses des Hessischen Landtags zum 

Gesetzentwurf der Fraktion der AfD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen 

Grundsteuergesetzes (Abschaffung der Grundsteuer C, Drucks. 21/2156) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir.  

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab. Die bestehende Rechtslage stärkt die Abgabenhoheit der 

Städte und Gemeinden und soll beibehalten werden. 

§ 13 des Hessischen Grundsteuergesetzes gibt den Städten und Gemeinden in Hessen seit 

1.1.2025 die Option, baureife, aber unbebaute Grundstücke mit einem höheren Hebesatz 

zu belegen. Die gesetzliche Regelung lässt dies weder inhaltlich noch der Höhe nach unbe-

grenzt zu. Denn inhaltlich muss die höhere Besteuerung durch städtebauliche Gründe ge-

rechtfertigt sein und einen Mindestanteil der Siedlungsfläche erfassen. Der Höhe nach ist 

die Höherbesteuerung auf das maximal Fünffache des sonst geltenden Hebesatzes begrenzt. 

Unser Verband hat in seiner von den Verbandsgremien einmütig befürworteten Stellung-

nahme diese Option begrüßt. Denn die Ausweisung neuen Baulands ist für die Kommunen 
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und damit letztlich die Allgemeinheit mit hohen Kosten verbunden und bringt weiteren Flä-

chenverbrauch mit sich. Beides wäre vermeidbar, wenn Baulücken geschlossen werden. 

Aufgrund der Begründunganforderungen dürfte ein gewisser Verwaltungsaufwand bei der 

Einführung und Erhebung nicht zu vermeiden sein. Die im Ehren- und Hauptamt kommunal-

politisch Verantwortlichen werden diesen Gesichtspunkt sowie die Frage, ob Bodenspeku-

lation droht aber nach den örtlichen Verhältnissen sachgerecht abzuwägen wissen gegen 

Gesichtspunkte wie Baulandmobilisierung, Wohnraumschaffung und Vermeidung von Flä-

chenverbrauch. Diese Abwägung kann nach dem geltenden Recht vor Ort in der kommunal-

politischen Diskussion getroffen werden.  

Wir empfehlen daher, die vom hessischen Gesetzgeber geschaffene Option für die Einfüh-

rung der Grundsteuer C beizubehalten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. 

 

Dr. David Rauber 
Geschäftsführer 


